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Erläuterung zur Vertiefung des Prüfkriteriums zur Qualitätssicherung  

 
Es wird die verbindliche und dokumentierte Festlegung von Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Maßnahmen für sämtliche, die Qualitätssicherung betreffende, Prozessstrukturen auf al
len Qualitätsebenen überprüft. Dies erfolgt in Form einer standardisierten Darstellung, Fort
schreibung und Dokumentation folgender Schlüsselprozesse der Leistungserbringung: 
 

Strukturabfrage Mögliche Nachweis/-e Beispiel 
Festlegungen von Aufgaben, Ver
antwortlichkeiten und Maßnah
men zur Qualitätssicherung. 

• Organigramm 
• Stellenbeschreibungen  
• Vereinssatzung 
• Protokolle (z. B. bei neuen 

Vorständen von Elternini
tiativen mit Übertragung 
Verantwortlichkeit) 

• Übersicht Ansprechpart
ner und Zuständigkeiten  

• Eigenes QM-System 
• Zertifiziertes QM 
• QM-System des Fachver

bandes 

 

Festlegungen zur regelmäßigen 
bzw. bedarfsbedingten Fort
schreibung der inklusionspäda
gogischen Konzeption (mindes
tens alle fünf Jahre). 

• Konzept 
• auf Homepage 
• in gegebenen QM-Struk

turen 
• Delegationsschema 
• Zertifikat Familienzent

rum 
• Aufgabenbeschreibung/ 

Tätigkeitsbeschreibung 

„Es finden xx Konzepttage pro 
Jahr statt. Anhand der Ergebnisse 
dieser Konzepttage wird das inklu
sionspädagogische Konzept min
destens alle xx Jahre aktualisiert.“ 

Festlegung, dass das inklusions
pädagogische Konzept und die 
Leistungsvereinbarung den 
Sorge- bzw. Erziehungsberech
tigten zugänglich gemacht wer
den. 
 

• Elternapp 
• Auf Homepage 
• In Begrüßungsmappe 
• Im Betreuungsvertrag 
• Aushang im Eingangsbe

reich 
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Festlegungen zur Erstellung des 
einrichtungsbezogenen Gewalt
schutzkonzeptes nach § 37a SGB 
IX.  

• Festlegungen im Träger
schutzkonzept 

• Erarbeitungshinweis zur 
Erstellung der einrich
tungsbezogenen Schutz
konzeption  

• Ausführung im Einrich
tungsbezogenen Schutz
konzept, wenn kein Trä
gerschutzkonzept besteht 

• Aufgabenbeschreibung/ 
Tätigkeitsbeschreibung 

• Verfahrens-/ Prozessbe
schreibung 

• Delegationsschemata für 
kinderschutzbeauftragte 
Person 

• Checkliste 

Diese Festlegung beinhaltet die 
Verantwortlichkeit für die Erstel
lung und Fortschreibung des Kon
zeptes, den rechtlichen Verweis 
zum § 37a SGB IX, die inklusive 
Ausrichtung des Schutzkonzeptes, 
als auch Vorgaben zur einrich
tungsbezogenen Risikoanalyse, 
welche die individuellen Risiken 
der vor Ort begleiteten Kinder mit 
(drohender) Behinderung berück
sichtigt. 

Beschwerdemanagement / Be
schwerdeverfahren, welches Be
dürfnisse von Kindern mit (dro
hender) Behinderung berück
sichtigt. 

• z. B. Ausführungen im 
Konzept/ Schutzkonzept,  

• QM-Handbuch (falls vor
handen),  

• sonstige QM-Strukturen 

„Das Beschwerdeverfahren ist so 
zu konzipieren, dass es die Bedürf
nisse von Kindern mit (drohender) 
Behinderung berücksichtigt.“ 
Oder der Träger hat ein Trägerwei
tes Beschwerdeverfahren erstellt, 
dass die Bedürfnisse von Kindern 
mit (drohender) Behinderung be
rücksichtigt. 

Fort- und Weiterbildungskon
zept mit Eingliederungshilfe-Be
zug. 

• Fort- und Weiterbildungs
konzept des Trägers 

• Erläuterung im Konzept / 
Schutzkonzept 

 

Festlegungen zu Erst- und Auf
nahmegesprächen (Wünsche 
und Erwartungen, besonderer 
Förderbedarf). 

• Einheitlicher Aufnahme-/ 
Anamnesebogen 

• Delegationsschemata für 
Leitung / Mitarbeitende in 
den Einrichtungen 

• Anmelde-App für Kita-
Platz (nur besondere För
derbedarf) 

• Im Teilhabe- und Förder
plan 
 

Besonderer Förderbedarf wird 
über Anmelde-App oder Fragebo
gen oder Checkliste der Kita abge
fragt. 
Wünsche und Erwartungen wer
den über Fragebogen oder Check
liste der Kita abgefragt. 
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Festlegungen zur Erstellung und 
Fortschreibung der Teilhabe- 
und Förderplanung(en).  

• Konzept/ inklusionspäda
gogisches Konzept / 
Schutzkonzept 

• Stellen-/ Aufgabenbe
schreibung 

• Checkliste 

„Die Teilhabe- und Förderplanung 
(TuF) wird erstmalig spätestens 6 
Monate nach Bewilligung der Ein
gliederungshilfeleistungen unter 
Beteiligung der Sorge- und Erzie
hungsberechtigten erstellt. Der 
TuF wird mindestens jährlich, ori
entiert an dem Datum der Erstpla
nung, fortgeschrieben. Alle erstell
ten TuFs werden proaktiv an den 
Kostenträger übermittelt. Im 
Downloadbereich der Webseite 
www.bthg.lvr.de ist immer das ak
tuelle TuF-Muster zu verwenden.“ 
Postanschrift: LVR, Dezernat 4, 
50663 Köln 
Per Fax: +49 221 8284-3660 
Per E-Mail: Z4-Registratur@lvr.de  

Festlegungen zur Kooperations- 
und Netzwerkarbeit mit Akteu
ren im inklusiven Feld. 

• Auf Homepage 
• Konzept 

„Die Kindertagesstätten des Trä
ges xxx kooperieren mit folgenden 
Institutionen: … Weitere Koopera
tionen werden im Konzept der Ein
richtung beschrieben.“ 

Kooperationsvereinbarung zur 
externen Fachberatung für in
klusive Fragestellungen. 

• Spitzenverbandliche Ko
operationsvereinbarung 

• Kooperationsvereinba
rung mit unabhängigem 
externen Träger  

• Stellenbeschreibung eige
ner kommunaler Fachbe
ratung  

 

Festlegungen zum verpflichten
den Einbezug von externer Fach
beratung für inklusive Fragestel
lungen. 

• Festlegung im Träger 
Schutzkonzept 

• Festlegungen im Träger
konzept 

„Stellt sich heraus, dass die Be
treuung und Förderung eines Kin
des mit Teilhabebedarf nicht mit 
der notwendigen Qualität sicher
gestellt oder eine weitere Betreu
ung aus anderen Gründen ggfls. 
nicht fortgeführt werden kann, 
dann wird die externe Fachbera
tung für inklusive Fragestellungen 
verpflichtet mit einbezogen. Der 
Einbezug wird von der Fachbera
tung verpflichtend dokumentiert.“ 

http://www.bthg.lvr.de/
mailto:Z4-Registratur@lvr.de
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Festlegungen zur Meldung be
sonderer Vorkommnisse gemäß 
Anlage F. 

• Festlegung im Träger 
Schutz-/ Konzept 

„Sofern Kinder mit Eingliederungs
hilfe betroffen sind, ist neben der 
Meldung nach § 47 SGB VIII immer 
auch eine Meldung gem. Anlage F 
zu tätigen.  Personalausfallmel
dungen sind ausschließlich gem. 
§ 47 SGB VIII meldepflichtig: 
Die 2 Meldungen sind wie folgt 
mitzuteilen: 
• die § 47 SGB VIII-Meldung gegen

über dem LVR-Landesjugend über 
KiBiz.web und 

• die Meldung nach Anlage F des 
Landesrahmenvertrages gegen
über dem Träger der Eingliede
rungshilfe (ausschließlich über 
den abgestimmten Vordruck). 
 

Kommt es zu einer nicht einver
nehmlichen Beendigung des Be
treuungsverhältnisses eines Kin
des mit (drohender) Behinderung, 
besteht ausschließlich die Ver
pflichtung zur Meldung besonde
rer Vorkommnisse gemäß Anlage F 
zum Landesrahmenvertrag NRW. 
 
Dieser Vordruck für die Meldung 
gem. Anlage F kann auf der BTHG-
Website des LVR im Downloadbe
reich abgerufen werden: 
https://www.bthg.lvr.de/de/down
loads/   
Hier finden Sie ebenfalls Beispiele 
für die Anlässe der Meldung. 
 
Ergänzend zur Beschreibung des 
Vorfalls ist eine Stellungnahme 
über die durch die Einrichtung und 
den Träger bereits ergriffenen 
Maßnahmen beizufügen.  
 
Die Meldung nach Anlage F ist an 
die folgende Mailadresse zu sen
den: bthg-kinder@lvr.de“ 

https://www.bthg.lvr.de/de/downloads/
https://www.bthg.lvr.de/de/downloads/
mailto:bthg-kinder@lvr.de
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Festlegungen zur Reflexion der 
Leistungserbringung. 

• Konzept/ inklusionspäda
gogisches Konzept / 
Schutzkonzept 

• Stellen-/ Aufgabenbe
schreibung 

• Kinder-Befragungsbögen 
• Teilhabe- und Förderplan 

„Bei der jährlichen Fortschreibung 
der Teilhabe- und Förderpläne, 
nach vorgegebenen LVR-Muster, 
erfolgt immer eine Überprüfung 
der Teilhabeziele und die Wirkung 
der initiierten Maßnahmen.“  
 

 


